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Vorwort 

Die Abwicklung von Bauvorhaben ist gekennzeichnet durch die Möglich-

keit, dass der Besteller auch während der Bauausführung Änderungen 

der Bestellung vornehmen kann. Die Frage, ob und wenn ja, wie weit 

solche Änderungen möglich sind, ist eine der Kernfragen, die sich das 8. 

Grazer Baubetriebs- und Baurechtsseminar stellt. Gerade die Frage, ob 

die Anordnungen zur Bauzeit auch zum Anordnungsrecht gehören, stellt 

eine strittige rechtliche Fragestellung dar.  

Aufgrund der kontroversiellen Diskussionen zum Anordnungsrecht 

möchten wir damit erneut ein Thema aufgreifen, welches zudem eine 

hohe praktische Relevanz besitzt. Auch wenn die Folgen der AG-seitigen 

Anordnungen in monetärer und zeitlicher Hinsicht gerade in der Praxis 

häufig unsystematisch abgewickelt werden, empfiehlt sich – nicht nur 

aus universitärer Sichtweise – eine systematische Aufarbeitung. Aus 

diesem Grund haben wir Baujuristen und Baubetriebler, Vertreter der 

Auftraggeber und Auftragnehmer gebeten, ihre Sichtweise darzulegen. 

„Blumau“ steht für die Aufarbeitung und vertiefte fachliche Diskussion 

von bauwirtschaftlich-baurechtlichen Fragestellungen. In dem vorliegen-

den Tagungsband wird das Thema des Anordnungsrechtes in kompakter 

Form zusammengefasst. 

Thomas Birtel geht in seinem Beitrag auf Partnering-Konzepte bei ge-

störten Bauabläufen ein. Ein Thema, welches gerade zur Erreichung der 

Projektziele häufig nur gemeinsam angegangen werden kann. Partne-

ring-Konzepte können die jeweiligen Standpunkte zusammen führen und 

erhöhen die Transparenz als wesentliches Merkmal der Kommunikation 

erheblich. Als ein sehr markantes und sicherlich außerordentlich gelun-

genes Modell beschreibt er die Abwicklung der Zentrale des ADAC in 

München, bei der der Auftraggeber nach einer maßgeblichen Projektstö-

rung eine ARGE mit dem Auftragnehmer einging.  

Wolfgang Hussian befasst sich in seinem Beitrag eingehend mit der 

rechtlichen Fragestellung, ob es auch ein rechtliches Anordnungsrechts 

des Auftraggebers im Hinblick auf die Bauzeit gibt. Ausgehend von den 

Regelungen des § 1168a ABGB diskutiert er mögliche Anweisungen des 

Auftraggebers im Hinblick auf die Art und Weise der Leistungserbringung 

zur Erreichung des Werkerfolges, zur geschuldeten Koordination des AG 

und als Eingriff in die Organisation des Unternehmers. Bei seiner Ana-

lyse des Anordnungsrechts auf Grundlage der Werkvertragsnormen B 

2110 und B 2118 stellt Hussian die Frage, in wie weit die Bauzeit 

Bestandteil des Leistungsumfangs ist, also ob der AG Anordnungen 

diesbezüglich treffen kann. So kommt Hussian zu dem Ergebnis, dass 

die Bauzeit weder Bestandteil des Leistungsumfangs und des Leistungs-

ziels ist, jedoch vertraglich geschuldet sein kann. 

Helmuth Duve vertritt die Auffassung, dass der Auftraggeber die Unter-

brechung oder Verlangsamung des Bauablaufes als reine zeitliche 
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Anordnung, sowie in verschiedenen Konstellationen die Forcierung des 

Bauablaufes als Anordnung mit Nennung der konkreten technischen 

Maßnahmen anweisen kann. Dies steht in Einklang mit Punkt 7.1 

ÖNORM B 2110, andernfalls wäre dies vorrangig vertraglich zu regeln. 

Die Durchführung der Anordnung hängt davon ab, ob der Auftragnehmer 

die faktischen Möglichkeiten hierzu hat. Folge der Ausführung der 

Anordnung zu Maßnahmen, welche Einfluss auf die Leistungsfrist haben, 

ist ein Vergütungsanspruch des Auftragnehmers gemäß Punkt 7.4.2 

ÖNORM B 2110. 

Wolfgang Treitler und Patrick Panholzer behandeln in ihrem Beitrag die 

Verfristung des Anspruchs im Zusammenhang mit dem Anordnungsrecht. 

Sie halten fest, dass auf Basis der Bestimmungen der ÖNORM B 2118 

Mehrkostenforderungen im Sinne der Darlegung jedenfalls dann verfris-

tet sind, wenn die Anmeldungen nicht zeitgerecht in den Partnerschafts-

sitzungen erfolgen, diese doch immer nur dann, wenn die Entschei-

dungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil durch die zu späte Legung der 

Mehrkostenforderungen eingeschränkt wurde. Sie erachten die einschlä-

gigen ÖNORM-Regelungen grundsätzlich für ausgewogen gestaltet. 

Auch wenn insbesondere nach der ÖNORM B 2118 durchaus ein langer 

Zeitraum verstreichen kann und daher allenfalls entsprechende Arbeiten 

bereits im Gange sein können, ist jedoch eine „scheibchenweise" 

Legung von Mehrkostenforderungen durch die entsprechenden Verfris-

tungsregelungen erschwert. 

Michael Werkl, Wolfgang Müller und Detlef Heck gehen in ihrem Beitrag 

auf die Bestimmung der Bauzeit und die Höhe der Vergütung bei Anord-

nungen des Auftraggebers ein. Demnach sieht die ÖNORM B 2110 für 

die Ermittlung der Höhe der leistungsänderungsbedingten Vergütung 

grundsätzlich eine verpflichtende Bindung an die Preisgrundlagen und 

Leistungsansätze des Vertrages vor. Dies gilt jedoch nicht uneinge-

schränkt für die im Wege einer Vertragsanpassung zu vereinbarende 

Bauzeitverlängerung. Hier sind differenzierte Wege zu betrachten.  

Rainer Kurbos beschäftigt sich mit der Frage des Umfangs des Anord-

nungsrechts des Auftraggebers. Hierzu wählt er das anschauliche Bei-

spiel des angeordneten Zobels statt des ausgeschriebenen Kaninchens. 

Dass dieses Beispiel nicht unbedingt an den Haaren herbei gezogen ist, 

beweist er mit einer scharfsinnigen Betrachtung aus Sicht des Auftrag-

gebers und des Auftragnehmers.  

Georg Karasek geht in seinem kritischen Beitrag auf die Frage ein, wie in 

der Praxis – insbesondere bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung – 

die Behauptungs- und Beweislast im Rahmen einer Bauzeitverlängerung 

auszusehen hat. Hierbei analysiert er die derzeit gängigen bauwirt-

schaftlichen Analysemethoden, wobei er intensiv auf eine ordnungsge-

mäße Dokumentation eingeht. Er zeigt exemplarisch alle notwendigen 

schriftlichen Anzeigen des Auftragnehmers auf, die sich aus den ein-
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schlägigen ÖNORMEN ergeben. Sicherlich ein Beitrag, der zum Nach-

denken, aber auch zum Diskutieren anregt. 

Hans Lechner erläutert in einem bemerkenswerten Beitrag die gängigen 

Begriffe zu den Planungsstufen, die in der Praxis kursieren. Dieser Bei-

trag schafft die notwendige Ordnung. Lechner schafft es, die „histori-

schen“ Leistungsbilder mit der aktuellen HOAI und den LM.VM. zu ver-

deutlichen. Zudem macht er auch deutlich, dass die in der Praxis häufig 

anzutreffende Unsitte einer zu frühen Ausschreibung – womöglich auf 

der Ebene der Vor- oder Genehmigungsplanung – in der Regel zu Kos-

tenaussagen befähigt, die als Prognosen mit dem Risiko erheblicher 

Abweichungen zu benennen sind. Seiner Ansicht nach ist erst ab der 

LPH 6 eine stabile Kalkulation möglich.  

Maximilian Pammer und Christoph Sommer betrachten in ihrem Beitrag 

das Anordnungsrecht aus Sicht des Auftraggebers. Vor dem Hintergrund 

der Erfahrungen des Neubaus der WU Wien beleuchten sie die Sinnhaf-

tigkeit und Anordnungsszenarien sowie die Risiken des Anordnungs-

rechts. Gleichzeitig geben sie Hinweise zur Risikoreduktion.  

Peter Fischer und Philipp Faschinger beleuchten umfassend das Anord-

nungsrecht des Auftraggebers aus Sicht des Auftragnehmers. Sie gehen 

dabei auf die grundsätzliche Notwendigkeit von Anordnungen des Auf-

traggebers ein, um komplexe Bauvorhaben steuern zu können Sie neh-

men in ihrem Beitrag zudem ein weiteres Thema vorweg, welches häufig 

als Folge der Anordnungen auftritt – nämlich der gestörte Bauablauf. Sie 

gehen in ihrem Beitrag sehr ausführlich auf die Kausalität und die sich 

gegenseitig beeinflussenden Störungen ein.  

Allen Referenten sei an dieser Stelle herzlich gedankt, da sie zum Ge-

lingen dieses Tagungsbandes und des Seminars beigetragen haben. Der 

Dank gilt unserem Sekretariat sowie den wertvollen Mitarbeitern und Stu-

dienassistenten für die Organisation des Seminars. Besonders danken 

möchte ich Frau Dipl.-Ing. Mag. iur. Lena Paar und Herrn Christoph Hauer 

für die redaktionelle Bearbeitung dieses Tagungsbandes und Zusammen-

stellung der einzelnen Beiträge. 

 

Graz, im Jänner 2015  Univ.-Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck 
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Der vorliegende Beitrag analysiert die Ursachen für das zunehmende 

Gewicht von Projektstörungen am Bau, indem er zunächst Strukturver-

schiebungen bei den Projektbeteiligten sowie Ausschreibung und 

Vergabe als Quelle vorprogrammierter Projektstörungen herausarbeitet. 

Sodann werden die entsprechenden Konsequenzen in Gestalt langwieri-

ger, unberechenbarer Rechtsstreite dargestellt, die es tunlichst zu ver-

meiden gilt. Der Lösungsvorschlag einer partnerschaftlichen Projektab-

wicklung wird mit drei Grundprinzipien und sechs Elementen bzw. Maß-

nahmenbündeln charakterisiert. Vor diesem Hintergrund werden mögli-

che Eskalationsstufen zur Konfliktlösung vorgestellt, mit denen bereits 

Pilotprojekte im deutschen Straßenbau abgewickelt wurden. Es folgt das 

Praxisbeispiel eines komplexen Hochbauprojektes, bei dem Auftragge-

ber und Auftragnehmer an entscheidender Stelle den Ausfall des Gene-

ralplaners zu verkraften hatten. Der Beitrag schließt mit einem optimisti-

schen Ausblick, der die zunehmende Einsicht der Beteiligten in die Not-

wendigkeit kooperativer Konfliktlösung erkennt. 
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